
 
 

Zusammenfassung 

 
Stiftung Umweltenergierecht 

 
Vorstand 

 
Stiftungsrat 

 
Spendenkonto 

Friedrich-Ebert-Ring 9 Prof. Dr. Thorsten Müller Prof. Dr. Monika Böhm (Vorsitzende) Bank  Sparkasse Mainfranken 
97072 Würzburg Fabian Pause, LL.M. Eur. Prof. Dr. Franz Reimer (stv. Vorsitzender) IBAN  DE16 7905 0000 0046 7431 83 
www.stiftung-umweltenergierecht.de  Prof. Dr. Gabriele Britz 

Prof. Dr. Markus Ludwigs 
Prof. Dr. Sabine Schlacke 
 

BIC  BYLADEM1SWU 

 

EU-Klimaziel 2040 
Überblick über den Vorschlag der Europäischen Kommission 
vom 2.7.2025 

Ehrmann/Busch, UWP 2025, Heft 3, S. 232-241  

 
Am 2. Juli 2025 hat die Europäische 
Kommission einen Vorschlag für das 
EU-Klimaziel 2040 vorgelegt: Bis dahin 
sollen die Treibhausgasemissionen der 
EU um 90 Prozent gegenüber 1990 re-
duziert werden. Zur Zielerreichung soll 
der unionsrechtliche Rahmen künftig 
mehr „Flexibilität“ ermöglichen. 

Der Vorschlag sieht eine Änderung des 
Europäischen Klimagesetzes (Verord-
nung (EU) 2021/1119) vor, welche die EU-
Klimaziele im Unionsrecht verankert. In 
Anlehnung an die Regelungssystematik 
des Klimaziels für 2030 wird ein zweistu-
figes Vorgehen vorgeschlagen. Zu-
nächst soll ein verbindliches Unionsziel 
festgelegt, anschließend das europäi-
sche Energie- und Klimaschutzrecht 
überarbeitet werden.  

Zwei Neuerungen stechen in Bezug auf 
die Zielfestlegung hervor: Erstens müs-
sen die Mitgliedstaaten die Emissionsre-
duktion nicht mehr allein innerhalb der 
EU erreichen, was einen Paradigmen-
wechsel zum bisherigen „domestic 
only“-Ansatz darstellt. Zweitens soll die 
Anrechnung negativer Emissionen auf 
das 2040-Klimaziel – anders als beim 
2030-Ziel – nicht mehr begrenzt wer-
den.  

Vor allem möchte die EU-Kommission 
aber mehr Flexibilität bei der Zieleerrei-
chung ermöglichen. Zu diesem Zweck 
schlägt sie insbesondere drei Elemente 
vor, die bei der Überarbeitung des 
Rechtsrahmens zu berücksichtigen 
sind: Zum einen sollen ab 2036 über 
Art. 6 des Übereinkommens von Paris 
Emissionsminderungen aus Drittstaa-
ten im Umfang von drei Prozent der 

unionsweiten Nettoemissionen von 1990 
auf die Zielerreichung angerechnet wer-
den können. Zum anderen sollen dauer-
hafte Entnahmen von Treibhausgasen 
(CDR) künftig im Europäischen Emissi-
onshandelssystem (EU-EHS) angerech-
net werden. Schließlich soll die Erfüllung 
der Minderungsverpflichtungen durch 
eine größere sektorübergreifende Flexi-
bilität erleichtert werden. 

Der vorliegende Vorschlag der EU-Kom-
mission stellt den Beginn des europäi-
schen Gesetzgebungsverfahrens dar. 
Die vorgeschlagenen Regelungen sind 
mithin noch nicht beschlossen und kön-
nen sich im Zuge des aktuell laufenden 
Gesetzgebungsverfahren noch ändern.  

Kernergebnisse  

▶ Die EU-Kommission schlägt ein unions-
weites Klimaziel in Höhe von 90 Pro-
zent Netto-Treibhausgasminderung bis 
2040 vor und rückt dabei vom bisheri-
gen Grundsatz „domestic only“ ab.  

▶ Der energie- und klimapolitische 
Rechtsrahmen soll im Hinblick auf das 
2040-Klimaziel überarbeitet werden, 
wobei verschiedene Elemente zu be-
rücksichtigen sind.  

▶ Insbesondere soll mehr Flexibilität bei 
der Zielerreichung ermöglicht werden 
durch 1) eine begrenzte Anrechnung 
von Emissionsminderungsgutschriften 
aus Drittstaaten (Art. 6), 2) die Integra-
tion von Negativemissionstechnolo-
gien ins EU-EHS sowie 3) die Ermögli-
chung einer stärkeren sektorübergrei-
fenden Flexibilität.  

 


